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MEMORIALE1 , WAS "ZUO YNGESETZTEM ALTAR ZUO A[A] DORFF GEHÖRT
UNDT . . . ZUO BEGEHREN[IST ] "

Gehört zu AH 110/97

1 . ) Das darzuo ein Priester [ - Pfarrer war damals Jakob Andermatt - ]



110/97A

bestellt undt ihme ein Zimbliche competenz an wein , kernen , haber,
erbs , obs , heüw undt strow undt gelt , item ein ehrliche behausung
undt Stallung zuo etlichem Vieh sampt einem krautt undt baumgarten
übergeben werde , das er sich leidenlich darmit betragen könde,
namblich dass ihme geben werde so vil , als undt wie es der h . pre-
dikant [ - damals war dies Hans Jakob Wirz - ] hatt es beschehe
gleich aus der pfruondt oder Collatur [ - diese hatte Zürich inne - ]
guott.

2 . ) Wie schier allenthalben im Turgauw wo beide religiones in einer
kirche geübt werden , für den Catholischen Gottsdienst Catholische
Mesmer [ =Sigrist ] bestellt sindt , das also auch wo mann nit ein Ca¬
tholischen Mesmer haben wolte , welcher beiden religionen diene,
mann dem Priester ein Catholischen Sonderen Mesmer gebe , undt das
ynkohmmen undter beidt Mesmer nach gestallt iedes arbeit abtheile . ”
"bleJbt by obigem eingeAteJtlt ."

”3 . ) Das der iezige Tauffstein an ein gelegenes Orth in dem Chor ver-
sezt werde . Da ist ein loch in boden gemacht darauff die mite des
Tauffsteins gesezt soll werden.

4 . ) Das die Sacristi einem Priester eingeraumbt , mit guotten schlosse¬
ren , kästen , undt anderer nothwendigkeit versehen werde , ist dem
Priester ledig übergeben.

5 . ) Das die ein porten So vermauret widerumb wegen der procession undt
umbgang eröffnet werde , die porten Soll eröffnet undt mit einer
guotten thür versehen werden.

6 . ) Das umb mehrere ruhe willen der Kirchhoff [=Friedhof ] abgetheilt
werde , da die Catholischen mit dem theil hinder der kirchen , allda
die Creüzer auff  den greberen weniger beschediget bleiben sich ver-
gnüegen wellen , ist in der mitte vom Chor bis an die maur da 2 Zei¬
chen gemacht , undt schwiren geschlagen werden sollendt , abege-
theilt.

7 . ) Das das Heilige Sacrament heüslin [=Tabernakel ] widerumb Zuo Ver¬
wahrung der H. Sacramenten undt darbey wie gewöhnlich ein ewiges
liecht auffgericht werde , ist also bewilliget aus der kirchen zuo
erhalten.

8 . ) Das zuo verhüettung viler Ungelegenheiten der Altar undt das Hei¬
lige Sacrsunent heüslin mit einem gatter eingefasst , iedoch im Chor
dem iezigen Tauffstein undt sonsten zum predig hören auch noch
platz gegeben werde , ist auch bewilliget undt ein loch in boden ge¬
macht , da das gatter stehen soll.

9 . ) Das Wax undt öel sampt anderer nothwendikeit zum Catholischen ge¬
wöhnlichen Gottsdienst gehörig von der kirchen sampt einem Tauff-
stein denn mann auch innerhalb dem gatter Sezen möchte auffgericht
undt erhalten werde , undt mann nach beschaffenheit der festen den



Altar undt Kirchen Ziehren , wie auch morgens , abendts , zuo mitag,

vesper , metti undt über das ungewitter die gloggen leütten undt

thuon mögen , was by Catholischem Gottsdienst breüchig ist . ist be¬

williget undt soll diser wie auch aller ander fabric kosten aus der

selben ynkohmmen bezahlt werden.

10 . ) Das Zuo Kirchen Pflegeren , von beiden religionen undt die Catho-

lischen auch Zur rechnung gelassen werden , ist auch bewilliget.
11 . ) Stundt der Gottsdiensten ist Zuo benambsen lautt rinthalischen

• 2Abscheidts undt gemeinem bevelch da soll der predikant im sommer

umb 8 im winter umb 9 Uhren die kirchen geraumbt haben.

"klXoA undt kiAchen [in Aadon.fi] be£Ae.fi fiendt".

1 ) s . ein z . T. ähnliches Memoriale von 1627 bei Nater/Aadorf 306 - 307
2 ) Unklar , welcher Abschied hier gemeint ist.

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 110/97 . Glosse und Dorsualnotiz
ebenfalls vom Kopisten . Wohl 1645 ? in den Besitz des Zuger Stadt - und
Amtsrates bzw . Tagsatzungsgesandten Beat II . Zurlauben gelangt.
AH 110 , 231 - 232 - Blatt 232 r  leer
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